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RS OGH 1966/12/29 9Os92/66
(9Os93/66)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.1966

Norm

LMG 1951 §30

StPO §119

Rechtssatz

§ 30 LMG will die Auswahl der Sachverständigen in Lebensmittelstrafsachen nicht einschränken. Anfragen an sich sind

kein Sachverständigenbeweis, auch wenn sie eine Auskunft über einen Erfahrungssatz herbeiführen sollen (Anfrage an

Kammer).
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